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61. Kundmachung: Geltungsbereich des Abkommens über den Straßenverkehr (Genf 1949)
62. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die Erteilung europäischer Patente

(Europäisches Patentübereinkommen)
63. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge

über den internationalen Warenkauf

61. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Abkommens
über den Straßenverkehr (Genf 1949)

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen findet auf Grund von Erklärungen des
Vereinigten Königreichs und der Volksrepublik China das in Genf am 19. September 1949
abgeschlossene Abkommen über den Straßenverkehr (BGBl. Nr. 222/1955, letzte Kundmachung des
Geltungsbereichs BGBl. Nr. 933/1994) auf die Sonderverwaltungsregion Hongkong weiterhin
Anwendung.

Die Regierung der Volksrepublik China hat nachstehende Erklärung abgegeben:

1. Gemäß Art. 2 Abs. 1 des Abkommens sind die Anhänge 1 und 2 des Abkommens von der
Anwendung in der Sonderverwaltungsregion Hongkong ausgeschlossen.

2. Gemäß Anhang 6 Abschnitt IV lit. b des Abkommens darf in der Sonderverwaltungsregion
Hongkong ein Sattelkraftfahrzeug weder einen Anhänger ziehen noch zur Personenbeförderung
verwendet werden.

3. Im Rahmen von Art. 26 lit. c des Abkommens haben Fahrräder, die im internationalen Verkehr in
die Sonderverwaltungsregion Hongkong eingelassen werden, vom Hereinbrechen der Dunkelheit an,
nachts und wenn die Witterung es erfordert, ausschließlich ein weißes Licht nach vorn und sowohl ein
rotes Licht wie auch einen roten Rückstrahler nach hinten aufzuweisen.

4. Im Rahmen von Abschnitt II des Anhangs 6 hat in der Sonderverwaltungsregion Hongkong jedes
Motorfahrzeug außer Motorrädern mit oder ohne Beiwagen mit Fahrtrichtungsanzeigern einer der in lit. l
von Abschnitt II beschriebenen Typen ausgestattet zu sein.

5. Die Regierung der Volksrepublik China meldet bezüglich Art. 33 des Abkommens einen
Vorbehalt an.

Einer weiteren Mitteilung des Generalsekretärs zufolge hat Dänemark am 30. Jänner 1996
bekanntgegeben, daß die Färöer-Inseln *) ab 1. Jänner 1996 für die in ihrem Gebiet auszustellenden
Zulassungsscheine und Schilder gemäß Abs. 3 des Anhangs 4 des Abkommens als
Unterscheidungszeichen die Buchstabengruppe „FO“ gewählt haben. Bei der Ausstellung der
Führerscheine wird „FO“ erst im Laufe des Jahres 1996 verwendet.

Die Färöer-Inseln, die hinsichtlich der Zulassung von Kraftfahrzeugen (Motorfahrzeugen) autonom
sind, haben vom 1. Juli 1976 bis 1. Jänner 1996 das Unterscheidungszeichen „FR“ verwendet.
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*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 278/1976
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62. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen)

Nach Mitteilungen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland haben folgende weitere Staaten
ihre Beitrittsurkunden zum Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches
Patentübereinkommen) (BGBl. Nr. 350/1979, zuletzt geändert durch BGBl. III Nr. 104/1997, letzte
Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 484/1994) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Beitrittsurkunde:

Finnland 29. Dezember 1995
Zypern 14. Jänner 1998
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63. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hat Griechenland am 12. Jänner 1998
seine Beitrittsurkunde zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internatio-
nalen Warenkauf (BGBl. Nr. 96/1988, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 49/1998)
hinterlegt.

Klima


